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1 Einleitung 

Die SESP Photovoltaik Boimstorf GmbH & Co. KG (Auftraggeber) hat Herrn Mathias Röper, 

Sachverständiger für Photovoltaik, beauftragt, die möglichen Blendwirkungen der geplanten 

„PVA Boimstorf“ in 38154 Königslutter am Elm zu untersuchen und zu bewerten. Das 

vorliegende Gutachten wurde zusätzlich von Herrn Marco Wilke, Sachverständiger für 

Photovoltaik, in externer Zuarbeit geprüft (Review). 

1.1 Fragestellung 
Es stellt sich die Frage, ob die Solarmodule der geplanten PVA das Sonnenlicht so reflektieren, 

dass es zu unvertretbaren Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen für den umliegenden 

Straßenverkehr kommt. Das vorliegende Gutachten dient der Beantwortung dieser Frage und 

stellt dar, ob und mit welcher Häufigkeit Blendwirkungen auftreten können. 

1.2 Haftungsausschluss 
Dieser Bericht wurde für den ausschließlichen Gebrauch des Auftraggebers und in seinem 

Auftrag erstellt. Die Berechnungen und Auswertungen wurden nach bestem Wissen und 

Gewissen durchgeführt. Trotz aller Sorgfalt können Fehler, Irrtümer etc. nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung des Gutachtens 

ergeben, wird daher keine Haftung übernommen. Die Haftung auf Schadensersatz bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz bleibt unberührt. Wird das Gutachten an Dritte weitergegeben, darf 

es nicht verändert oder bearbeitet werden. Machen sich Dritte den Inhalt dieses Gutachtens 

zunutze, ist eine Haftung grundsätzlich ausgeschlossen. 

1.3 Datengrundlage 
Die Modellierung der PVA zur Analyse möglicher Blendwirkungen basiert auf den vom 

Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen und Daten. Zusätzlich wurden 

Daten zur solaren Einstrahlung aus etablierten Langzeitdatenbanken verwendet [1]. 

Informationen zur umgebenden Bebauung, Straßenführung und Vegetation wurden 

Satellitenbildern und Karten entnommen (Google Earth Pro, OpenStreetMap). 

1.4 Methodik 
Vorgaben zur Bewertung der Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen auf den 

Straßenverkehr sind in keiner Norm, Leitlinie oder sonstigen Regelwerken definiert bzw. 

standardisiert. Die Bewertung der Blendwirkungen auf die umgebenden Verkehrswege 

erfolgte daher auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und etablierter Verfahren, 

die in diesem Bericht an entsprechender Stelle dargestellt werden.  
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2 Anlagenbeschreibung 

Die geplante PVA befindet sich im Ortsteil Boimstorf der Stadt Königslutter am Elm (PLZ: 

38154). Sie besteht aus einem zusammenhängenden Generatorfeld (Fläche mit PV-Modulen). 

Abbildung 1 zeigt das Plangebiet der PVA. Nördlich der PVA verläuft die Bundesautobahn A 2. 

Westlich der PVA befindet sich der Ortsteil Boimstorf. Im Rahmen der Begutachtung wird 

angenommen, dass das Plangebiet vollständig mit PV-Modulen belegt wird. 

Folgende Tabelle führt relevante Anlagenparameter auf. 

Tabelle 1: Relevante Anlagenparameter 

Anlagenparameter Angabe 

Größe des Plangebiets ca. 7,65 ha 

Modulausrichtung (Azimut) 180° Süd 

Modulunterkante ca. 80 cm 

Moduloberkante max. 3 m 

Modulneigung 15° 

Geokoordinaten  
(Breite, Länge) 

52.312095°, 10.791824° 

 

 

Abbildung 1: Plangebiet der PVA – Quelle: Auftraggeber 

  



Mathias Röper, M. Eng. - Sachverständiger für Photovoltaik Aktenzeichen: BGA-PVFFA-0099 

 

Blendgutachten PVA Boimstorf Seite 5 von 18  

3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des vorliegenden Gutachtens zusammengefasst 

wiedergegeben. Detaillierte Darstellungen der Sachverhalte, Informationen bzgl. der 

Auswertungen und zugrundeliegende Annahmen können den entsprechenden Kapiteln 

entnommen werden.  

Als relevante Verkehrswege wurden die Bundesautobahn A 2 nördlich der PVA, die 

Kreisstraße K 6 westlich der PVA, die Kreisstraße K 58 südlich der PVA sowie die Kreuzung 

K 6/K 58 identifiziert. 

Auf der Bundesautobahn A 2 sind PVA-bedingte Blendwirkungen auszuschließen. Zum einen 

versperrt eine Lärmschutzwand die Sicht von der Autobahn auf das PVA-Gelände. Zum 

anderen sind Reflexionen in Richtung Autobahn geometrisch nicht möglich. 

Auf der K 6 (einschließlich Kreuzung K 6/K 58) sind Blendwirkungen im relevanten Sichtfeld 

der Fahrzeugführer geometrisch in zwei Abschnitten möglich. Zur Vermeidung relevanter 

Blendwirkungen im Kreuzungsbereich sowie westlich davon wird ein Sichtschutzzaun an der 

südwestlichen Anlagengrenze (ca. 30 m lang) empfohlen. Die Blendsituation im Abschnitt 

unmittelbar westlich der PVA wird aufgrund des Vegetationsstreifens zwischen K 6 und PVA 

als unerheblich eingestuft (der Vegetationssteifen dient als Sichtschutz). 

Auf der K 58 werden keine PVA-bedingten Blendwirkungen entstehen. 

Fazit 

Das vorliegende Gutachten stellt die zu erwartenden Reflexionen/Blendwirkungen der 

geplanten PVA auf ihre Umgebung dar und bewertet diese.  

Es kommt zu dem Schluss, dass die PVA aus blendschutztechnischer Sicht verträglich mit 

ihrer Umgebung realisiert werden kann. Eine kleinere Maßnahme zur Reduzierung der 

Blendwirkungen auf den Straßenverkehr wird empfohlen. 
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4 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen zur Bestimmung der Blendwirkung durch PVA 

dargestellt. 

4.1 Blendwirkung von Modulen 
Ein Photovoltaikmodul besteht aus einer Vielzahl von Solarzellen, die das Sonnenlicht in 

elektrische Energie umwandeln. Zur Stabilisierung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen 

befinden sich diese in der Regel hinter einer Glasscheibe (Modulglas). Das Modulglas ist 

maßgeblich für die Blendwirkung verantwortlich. Da die Menge der erzeugten elektrischen 

Energie proportional zur Einstrahlungsstärke des Sonnenlichts ist, versuchen die 

Modulhersteller die Reflexionen am Modul zu minimieren - denn je geringer die Reflexionen, 

desto höher der Ertrag. Aus diesem Grund besitzt das Modulglas in der Regel eine spezielle 

Oberflächentexturierung und eine so genannte Antireflexschicht. Beides sorgt dafür, dass 

möglichst viel Licht auf die Solarzellen trifft und nicht durch Reflexionen verloren geht [2]. 

 

Abbildung 2: Aufbau eines PV-Moduls und Darstellung des Reflexionsgesetzes „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“  

– Quelle: [3] (modifiziert) 

Aus diesem Grund reflektieren Solarmodule bei kleinen Einfallswinkeln θ (siehe Abbildung 2)  

nur einen Bruchteil des Sonnenlichts (ca. 5 %). Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass 

trotz Texturierung und Antireflexbeschichtung der Anteil des reflektierten Sonnenlichts mit 

steigendem Einfallswinkel exponentiell zunimmt (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Anteil des reflektierten Sonnenlichts in Abhängigkeit zum Einfallswinkel, dargestellt für 
unterschiedliche Modulglastypen – Quelle: [4], modifiziert 

Da bereits Reflexionen von weniger als 1 % des Sonnenlichts zu einer Absolutblendung führen 

können [5], müssen alle Einfallswinkel berücksichtigt werden.  

Die Oberflächentexturierung des Modulglases führt dazu, dass das Sonnenlicht zwar weniger 

intensiv, dafür aber diffus (gestreut) reflektiert wird, d. h. der Immissionsort der Reflexion wird 

vergrößert. Die Intensität von Reflexionen an Solarmodulen ist daher nicht vergleichbar mit 

Reflexionen an z. B. glatten Fensterscheiben, bei denen das Sonnenlicht gerichteter reflektiert 

wird. Neue PV-Module besitzen in der Regel eine Antireflexbeschichtung und zumindest eine 

leicht texturierte Oberfläche. Dies wird auch für die Solarmodule der geplanten PVA 

angenommen. 

 

Abbildung 4: Veranschaulichung der Reflexion an einem texturierten Modulglas (mitte-links) und einem glatten 
Modulglas (mitte-rechts) – Quelle Aufnahme: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
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4.2 Modellierung der Reflexionen 
Reflexionen an PV-Modulen können geometrisch hergeleitet werden. Dazu werden die 

Module, die relevanten Immissionsorte und die Sonne in einem gemeinsamen 

Koordinatensystem modelliert [5]. Der standortbezogene Sonnenverlauf kann auf Basis 

mathematischer Funktionen für jeden Zeitpunkt im Jahr ermittelt werden [6]. Über 

Winkelbeziehungen und Strahlungsgesetze kann nachvollzogen werden, wo und wann 

Blendwirkungen auftreten. Die Berücksichtigung von modulglas-spezifischen Streuwinkeln 

und Reflexionskoeffizienten ermöglicht eine noch genauere Betrachtung [4]. 

 

 

Abbildung 5: Veranschaulichung der geometrischen Herleitung einer Reflexion – Quelle: Eigene Abbildung 

Im Rahmen der Simulation wird mit der Software ForgeSolar die Blendwirkung der PVA mit 

einer zeitlichen Auflösung von einer Minute für ein ganzes Jahr berechnet. Die Software basiert 

auf dem „Solar Glare Hazard Analysis Tool“ (SGHAT) der Sandia National Laboratories. Eine 

ausführliche Auflistung der Annahmen und Einschränkungen zur Simulation findet sich in 

Anhang A.  
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5 Blendwirkungen auf den Straßenverkehr 

5.1 Übersicht 
Im Folgenden werden die relevanten Verkehrswege aufgeführt, die aufgrund ihrer Nähe zur 

geplanten PVA hinsichtlich möglicher Blendwirkungen bewertet wurden. Land- und 

forstwirtschaftliche Wege (sog. Feldwege) sowie Straßen mit nur sporadischem Verkehr 

werden als nicht relevant eingestuft (und daher nicht weiter betrachtet).  

Als relevante Verkehrswege wurden die Bundesautobahn A 2 nördlich der PVA, die 

Kreisstraße K 6 westlich der PVA, die Kreisstraße K 58 südlich der PVA sowie die Kreuzung 

K 6/K 58 identifiziert. 

 

Abbildung 6: Übersicht der relevanten Verkehrswege – Quelle Karte: OpenStreetMap 

  

PVA 

A 2 

Kreuzung 

K 6 

K 6 

K 58 
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5.2 Erläuterung der Auswertungsmethodik 
In der Simulation wurden als Verkehrsteilnehmer PKW- und LKW-Fahrer berücksichtigt, die 

sich in ihrer Sitzhöhe (und damit Augenhöhe) unterscheiden. Die Augenhöhe der PKW-Fahrer 

wurde mit 1,20 und die der LKW-Fahrer mit 2,65 m angenommen. 

Für die Beurteilung der Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen im Verkehr ist es eine 

etablierte Methode, ein relevantes (bzw. kritisches) Sichtfeld in Bezug zur Fahrtrichtung zu 

definieren und mittels Simulation zu prüfen, ob in diesem Sichtfeld Reflexionen auftreten. 

Reflexionen im peripheren Sichtbereich einer Person führen in der Regel zu keiner kritischen 

Beeinträchtigung. Der relevante (horizontale) Sichtbereich einer fahrenden Person wurde in 

Anlehnung an [7] auf 60° festgelegt (je 30° zu beiden Seiten der Blickrichtung). Für 

Fahrzeugführer wird angenommen, dass die Blickrichtung mit der Fahrtrichtung 

übereinstimmt. Abbildung 8 zeigt das relevante Sichtfeld. Treten Reflexionen außerhalb des 

relevanten Sichtfeldes auf, werden sie pauschal als vernachlässigbar angesehen (und auch 

simulationstechnisch nicht erfasst). 

Das relevante und kritische Sichtfeld an Kreuzungen oder Bahnübergängen wird jedoch als 

180°-Sichtfeld definiert, um das Umschauen in verschiedene Richtungen zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus werden PVA-bedingte Blendwirkungen im relevanten Sichtfeld (das beinhaltet 

das kritische Sichtfeld) auch dann als vernachlässigbar eingestuft, wenn die verursachenden 

Reflexionen mit einem Differenzwinkel ≤ 10° zur direkten Sonneneinstrahlung auftreten und 

gleichzeitig der Höhenwinkel der Sonne ≤ 6,5° beträgt. Wenn beide Kriterien zutreffen, blendet 

die Sonne aus der gleichen Richtung und überlagert die Blendwirkung der PVA (definiert in 

Anlehnung an [5]) und kann tendenziell nicht mehr durch eine Blende abgeschirmt werden 

(Annahme). Sofern solche Blendwirkungen/Reflexionen auftreten, werden diese im Folgenden 

separat dargestellt. 

Zeitangaben (Uhrzeiten) sind stets in der mitteleuropäischen Normalzeit (MEZ, UTC+1) 

dargestellt. 

Die Simulation geht immer von klarem Himmel aus - daher sind die Zeitangaben für 

Blendwirkungen „Worst-Case“-Betrachtungen. 

In der Simulation werden in der Regel keine Hindernisse (Bäume etc.) berücksichtigt. 

Hindernisse können die Sicht auf die PVA einschränken oder diese verschatten und somit die 

potenziellen Blendzeiten verkürzen. Wenn Hindernisse berücksichtigt wurden, wird dies an 

entsprechender Stelle explizit angegeben. 

 

Abbildung 7: Augenhöhe der Straßenverkehrsteilnehmer  
– Quelle: Volkswagen AG, BTS GmbH & Co. KG, modifiziert 

 



Mathias Röper, M. Eng. - Sachverständiger für Photovoltaik Aktenzeichen: BGA-PVFFA-0099 

 

Blendgutachten PVA Boimstorf Seite 11 von 18  

 

Abbildung 8: Darstellung des für Blendwirkungen relevanten Sichtfeldes von Fahrzeugführern während der Fahrt  
– Quelle: Eigene Abbildung  
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5.3 Ergebnisse 

5.3.1 Bundesautobahn A 2 
Auf der Bundesautobahn A 2 können keine Blendwirkungen durch PVA-bedingte Reflexionen 

auftreten. Zum einen versperrt eine mehrere Meter hohe Lärmschutzwand den 

Fahrzeugführern durchgehend die Sicht auf das PVA-Gelände. Zum anderen sind bei einer 

Süd-Ausrichtung der Module geometrisch keine Reflexionen auf die A 2 möglich. Demnach 

wären selbst ohne Lärmschutzwand keine Blendwirkungen auf der A 2 möglich. 

 

Abbildung 9: Darstellung des Lärmschutzwalles zwischen der A 2 und der PVA – Quelle: kartaview.org 

  

PVA 
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5.3.2 Kreisstraße K 6 (inkl. Kreuzung) 

Auf der Kreisstraße K 6 sind Blendwirkungen im relevanten Sichtfeld von Fahrzeugführern auf 

zwei Straßenabschnitten möglich.  

• Abschnitt A: Bei Fahrtrichtung Osten; auf der Kreuzung können Blendwirkungen 

auftreten, wenn seitlich auf die südlichen Modulreihen geblickt wird. 

• Abschnitt B: Bei Fahrtrichtung Nordosten 

Die entsprechenden Blendzeiträume sind im Folgenden aufgeführt (bei der Berechnung wurde 

die lokale Vegetation nicht als Sichtschutz berücksichtigt). 

 

 
Abbildung 10: Blendzeiten für Abschnitt A (inkl. 

Kreuzung) 

 
Abbildung 11: Blendzeiten für Abschnitt B 

 
Um relevante Blendwirkungen in Abschnitt A zu vermeiden, wird ein Sichtschutzzaun entlang 

des südwestlichen Endes der PVA empfohlen. Dieser sollte ca. 2,7 m hoch sein und den 

Fahrzeugführern in Abschnitt A die Sicht auf die südlichen Modultische nehmen. Eine 

Beispielposition für den Sichtschutz ist in den folgenden Abbildungen dargestellt. Die 

endgültige Position kann festgelegt werden, wenn die Anordnung der Modultische bekannt ist 

Betroffener 

Abschnitt A 

Betroffener 

Abschnitt B 

Reflexionen 
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(spätere Planungsphase). Der Sichtschutzzaun kann z. B. mit Sichtschutzblenden am 

Anlagenzaun realisiert werden. Dabei können die unteren 80 cm des Zaunes zur Reduzierung 

der Windlast frei bleiben. 

 

Abbildung 12: Beispielposition des Sichtschutzes - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 

 

Abbildung 13: Skizze des empfohlenen Sichtschutzes - Quelle Aufnahme: Apple Maps 

PVA Sichtschutz 

K 6 

K 6 

Sichtschutz 
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Abbildung 14: Beispiel eines Anlagenzauns mit Sichtschutzblenden - Quelle: accura-fachhandel.de 

Zwischen Abschnitt B und der PVA befindet sich ein Vegetationsstreifen, der die 

Blendwirkungen stark reduziert. Die berechneten Blendwirkungen sind im Wesentlichen von 

Mitte April bis September zu erwarten, also in einem Zeitraum, in dem die Vegetation Blattwerk 

trägt. Der Vegetationsstreifen stellt somit einen wirksamen Sichtschutz dar. Erhebliche 

Blendwirkungen sind dementsprechend nicht zu erwarten. Hinzu kommt, dass in Abschnitt B 

keine Kreuzungen, Verkehrszeichen/Ampeln, Zufahrten etc. vorhanden sind, demnach sind 

keine Gefahrensituationen zu erwarten, auch wenn vereinzelt Reflexionen durch die (ggf. noch 

nicht ganz dichte) Vegetation dringen sollten. 

 

Abbildung 15: Position des Vegetationsstreifens zwischen Abschnitt B und PVA - Quelle Karte: OpenStreetMap 

Vegetationsstreifen 

PVA 

Betroffener 

Abschnitt B 
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Abbildung 16: Aufnahme des Vegetationssteifens 

zwischen Abschnitt B und PVA im blattlosen Zustand; 
aufgenommen vom PVA-Gelände (1/2) - Quelle: 

Auftraggeber 

 
Abbildung 17: Aufnahme des Vegetationssteifens 

zwischen Abschnitt B und PVA im blattlosen Zustand; 
aufgenommen vom PVA-Gelände (2/2) - Quelle: 

Auftraggeber 

 

5.3.3 Kreisstraße K 58 
Auf der Kreisstraße K 58 sind geometrisch keine Reflexionen/Blendwirkungen durch die PVA 

möglich.  
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Anhang A: Annahmen und Limitationen von SGHAT 

Ausschnitt wurde dem SGHAT-Handbuch (Solar Glare Hazard Analysis Tool) entnommen. Das vollständige 

Handbuch kann unter folgendem Link gefunden werden:  

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf 

 

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf

